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Abschluss 
 Erwerb der Allgemeinen Fachhochschulreife, 

die zum Studium an einer Fachhochschule 
berechtigt 

 Erwerb einer beruflichen Teilqualifikation, z. B. 
für die Anrechnung auf ein Studium 
vorbereitendes Praktikum oder auf die 
Ausbildungszeit in einem Ausbildungsberuf 
 
 

Studium 
 Studium an jeder 

Fachhochschule in 
jeder Fachrichtung 

 Studium eines 
gestuften Studienganges an einer Universität 
in Hessen und Brandenburg 

 
 

Schnupperpraktikum 
Wir bieten 
interessierten 
Schülerinnen und 
Schülern an, sich vor 

Ort zu informieren. Fast jeden Tag kann man 
nach vorheriger Anmeldung gern einmal 
„hineinschnuppern“. 
 
 
 
 
 

 

  
Die Ausbildung in der FOS erfolgt in der 
zweijährigen Organisationsform A oder in der 
einjährigen Organisationsform B, die man je 
nach Eingangsqualifikation wählen kann: 
 
Im ersten Ausbildungsabschnitt  
(Klasse 11) wird ein gelenktes  
Praktikum an drei Wochentagen  
absolviert. Dieses muss in  
Industrie-, Handwerks-,  
Dienstleistungsbetrieben oder  
in öffentlichen Verwaltungen,  
Behörden oder Institutionen oder in sozialen 
oder gemeinnützigen Einrichtungen, in der 
jeweiligen Fachrichtung, durchgeführt werden.  
 
Der allgemeine und der fachtheoretische 
Unterricht erfolgt an den anderen zwei Tagen.   
 
Die Versetzung in den zweiten 
Ausbildungsabschnitt (Klasse 12) erfolgt, wenn 
 die Punktsummen erfüllt sind und 
 das Praktikum erfolgreich absolviert wurde. 

 
Der zweite Ausbildungsabschnitt findet in 
Vollzeit statt. Am Ende der Ausbildung erfolgen 
schriftliche Prüfungen in den Fächern Deutsch, 
Englisch, Mathematik und im Schwerpunktfach. 
 

 

Elisabeth-Knipping-Schule 
 

Selbstständige berufliche Schule 
 

 

 

 
FACHOBERSCHULE 
Fachhochschulreife 
 

✓ Ernährung und Hauswirtschaft 

✓ Sozialwesen 

✓ Textiltechnik und Bekleidung 

 

 

Mombachstraße 14 
34127 Kassel 
 
Telefon: +49 (0)561 820129-0 
Telefax: +49 (0)561 820129-32 
 
www.elisabeth-knipping-schule.de   

 

KONTAKT  
 

Abteilungsleiterin: Carina Heckmann-Rudolph 
Telefon:   +49 (0)561 820129-19 
Telefax:  +49 (0)561 820129-32 
 
c.heckmann-rudolph@elisabeth-knipping-schule.de 

 

 

   poststelle@knipping.kassel.schulverwaltung.hessen.de 
 



 
 

 INDIVIDUALISIERTES LERNEN  
 

 STUDIENFAHRTEN  
 

 AUFNAHMEVORAUSSETZUNGEN  

  
Die Gestaltung von selbstorganisierten und 
eigenverantwortlichen Lernprozessen ist ein 
wichtiger Bestandteil der Lernkultur der 
Fachoberschule.  
 
 
Zudem ist es das Anliegen der FOS-Kolleg*innen 
bei den Schüler*innen die Übernahme 
gesellschaftlicher und politischer Verantwortung 
im Bereich der nachhaltigen Entwicklung zu 
fördern und zu stärken. 
 
 
Die Lernenden beschäftigen sich im Laufe ihres 
Schulbesuchs sowohl im Jahrgang 11 als auch 12 mit 
den Sustainable Development Goals (SDGs) der 
Vereinten Nationen. 
 
 

 
 
 
Die intensive Auseinandersetzung mit den SDGs 
mündet nach den zentralen Abschlussprüfungen 
abschließend in den Projektwochen.  
Während dieses Zeitraums haben die Schüler*innen 
die Möglichkeit ihr erworbenes Wissen anzuwenden 
und erfahrbar zu machen.  
 
 
 
 
 
 

  

 
 
In Jahrgangsstufe 11 findet eine dreitägige Kennen-
lernfahrt statt. Während dieser soll die neue 
Klassengemeinschaft gestärkt werden, um den 
Grundbaustein für die kooperative Arbeit in 
Jahrgang 11 und 12 zu legen.  
 
 

 
 
 
In Jahrgangsstufe 12 
führt die FOS der EKS 
eine einwöchige 
Studienfahrt ins 
europäische Ausland 
durch.  
Im Rahmen dieser Studienfahrt werden kulturelle 
und geschichtliche Stätten erkundet und die 
Lernenden wenden ihre Fremdsprachen-
kenntnisse in verschiedenen Kommunikations-
situationen an. 
 
 
 
 

  
Zweijährige Form A: 
 Versetzung in die Einführungsphase der 

Gymnasialen Oberstufe 
 Qualifizierter Realschulabschluss oder 
 Mittlerer Abschluss mit mindestens 

befriedigenden Leistungen in zwei der Fächer 
Deutsch, Mathematik und Englisch, wobei in 
keinem der genannten Fächer die Leistungen 
schlechter als ausreichend sein dürfen 

 Eignungsfeststellung der abgebenden Schule 
 Schriftliche Zusage, dass die fachpraktische 

Ausbildung sichergestellt ist 
 Bescheinigung über die Berufsberatung durch 

das Arbeitsamt oder Schullaufbahnberatung 
durch die abgebende Schule 

 Erklärung darüber, ob und ggf. wann und wo 
bereits eine Fachoberschule besucht wurde  
(nur wenn die Anmeldung nicht direkt über die abgebende 
Schule erfolgt)  

 
Einjährige Form B: 
 Mindestnoten wie bei der Form A, evtl. 

Ausgleichsmöglichkeiten durch ein 
Abschlusszeugnis der Berufsschule oder 
durch eine staatliche Prüfung eines 
einschlägigen mindestens zweijährigen 
Ausbildungsberufs oder eine einschlägige 
Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst mit 
einem Notendurchschnitt von mindestens 3,0 

 Die Abschlussprüfung in einem einschlägigen 
anerkannten Ausbildungsberuf oder den 
Abschluss einer mindestens zweijährigen 
Berufsausbildung durch eine staatliche 
Prüfung oder eine einschlägige 
Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst 
 

Anmeldung 
Der Aufnahmeantrag muss bei der Fachoberschule 
bis zum 31. März vorliegen.  
 

 


